
Verteidiger

( § 2 1  StGB). Strafrechtliche Verant
wortlichkeit wird nur dann begrün
det, wenn das die besondere Straf
rechtsnorm ausdrücklich bestimmt. 
Ist die Versuchshandlung noch nicht 
beendet, kann der Täter durch 
Rücktritt, d. h. durch freiwillige und 
endgültige Abstandnahme von der 
Vollendung der Straftat, die straf
rechtlichen Folgen von sich abwen
den.
Diese Möglichkeit besteht auch nach 
Beendigung des V. (bei Erfolgsdelik
ten) bzw. nach Vollendung der Straf
tat (bei Begehungsdelikten), wenn der 
Täter durch freiwillige Abwendung 
des Eintritts der Folgen tätige Reue 
übt.

Verteidiger: jeder in der DDR
zugelassene Rechtsanwalt, der durch 
den Beschuldigten bzw. -> An
geklagten oder durch dessen gesetz
lichen Vertreter (insbesondere bei 
Jugendlichen) gewählt oder der be
stellt wurde und der durch Vorbrin
gen aller entlastenden, die strafrecht
liche Verantwortlichkeit ausschlie
ßenden oder sie mindernden oder 
durch Vorbringen der strafmildern
den Umstände sowie durch Stellung 
entsprechender Beweisanträge zur 
Wahrheitsfeststellung der Untersu
chungsorgane, des Staatsanwalts 
oder des Gerichts beiträgt. Er reali
siert die Verteidigung ferner durch 
Beratung und Unterstützung seines 
Mandanten bei der Wahrnehmung 
seiner prozessualen Rechte sowie 
durch verteidigungskonforme und 
zugleich sachdienliche Hinweise auf 
richtige Gesetzesanwendung. Die 
Rechte des V. sind im einzelnen in § 64 
StPO geregelt.

Verteidigung: von der Verfassung 
der DDR geschütztes und vom -> 
Untersuchungsorgan, Staatsanwalt 
und Gericht zu gewährleistendes 
Recht des —► Beschuldigten bzw. —>

Angeklagten, die Beschuldigung und 
die gegen ihn vorliegenden —> Beweis
mittel kennenzulernen und sich dage
gen selbst oder unter Zuhilfenahme 
eines —> Verteidigers verteidigen zu 
können.

Vertrag, völkerrechtlicher: Haupt
instrument, um die rechtlichen Be
ziehungen zwischen Staaten zu re
geln. Durch ihn werden im Interesse 
des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit stabile und bestän
dige internationale Beziehungen ge
schaffen. Es werden ferner günstige 
äußere Bedingungen für den weiteren 
erfolgreichen Aufbau des Sozialis
mus gewährleistet. Der V. stellt sei
nem Wesen nach eine Koordinierung 
des Willens und der Interessen der 
sozialistischen und der kapitalisti
schen Staaten dar. Teilnehmer des V. 
sind hauptsächlich Staaten, aber 
auch internationale zwischenstaat
liche Organisationen.
Das wichtigste Merkmal des V. ist die 
Absicht der Staaten, Völkerrechts
verhältnisse, d.h. Rechte und Pflich
ten im Sinne des Völkerrechts, zu 
schaffen. Er hat sich zur Hauptquelle 
des Völkerrechts herausgebildet und 
tritt in den internationalen Dokumen
ten mit unterschiedlichen Beziehun
gen auf, wie Vertrag, Konvention, 
Protokoll, Charta, Akt, Deklaration, 
Konkordat, Notenwechsel, verein
barte Denkschrift, vereinbartes Me
morandum, Pakt, Abkommen und 
Briefwechsel.
V. werden unterteilt nach der Zahl 
ihrer Partner und bilaterale (zweisei
tige) und multilaterale (mehrseitige), 
nach ihrem Gegenstand in politische, 
ökonomische, kulturelle administra
tive usw. und nach den Beitritts
möglichkeiten der Staaten in offene 
und geschlossene. V., die den Grund
prinzipien des Völkerrechts wider
sprechen, sind von Anfang an ungül
tig. Gültige V. sind gemäß dem
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